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1. Einführung 

Zum vollständigen Verständnis dieser Dokumentation ist das Dokument «Modellierungsgrundsätze: 
Geodatenmodell der amtlichen Vermessung DMAV» massgebend und beizuziehen. 

Die für die amtliche Vermessung gültigen Rechtserlasse sowie Vorschriften sind abschliessend im 
Handbuch «Amtliche Vermessung für Fachleute» aufgeführt: https://www.cadastre-
manual.admin.ch/de/handbuch-amtliche-vermessung.  

1.1. Thematische Einführung  
Das minimale Geodatenmodell «Fixpunkte amtliche Vermessung Kategorie 3» bildet einen Bestandteil 
des Geobasisdatensatzes der amtlichen Vermessung und beschreibt die spezifischen Eigenschaften 
dieses Geodatenmodells. Die vorliegende Dokumentation ergänzt das Dokument 
«Modellierungsgrundsätze: Geodatenmodell der amtlichen Vermessung DMAV». 

1.2. Entstehung und Datenverwaltung 
Die Fixpunkte der amtlichen Vermessung der Kategorie 3 stützen sich auf den Fixpunkten der 
Landesvermessung und den Fixpunkten der amtlichen Vermessung der Kategorie 2 ab. Damit wird die 
Dichte an Fixpunkten für die amtliche Vermessung erhöht. Dies wiederum erlaubt die wirtschaftliche 
Durchführung einer Neuvermessung und einen effizienten Unterhalt der amtlichen Vermessung. Die 
Fixpunkte sind wie folgt klassiert: 

- Lagefixpunkte der Kategorie 3: permanent versicherte Lagefixpunkte (LFP3), 
- Höhenfixpunkte der Kategorie 3: permanent versicherte Höhenfixpunkte (HFP3) sowie 
- Hilfsfixpunkte: werden vorübergehend für Vermessungsarbeiten benötigt. 

Die Berechnung der Fixpunktkoordinaten oder -höhen basiert auf Feldmessungen. Neben den 
Koordinaten- und Höhenangaben sind Qualitätsnachweise über die Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu 
erbringen. Die Resultate der Berechnung und des Qualitätsnachweises sind im Geodatenmodell der 
Fixpunkte der amtlichen Vermessung Kategorie 3 zu verwalten. 

1.3. Beziehung zu anderen Daten und Systemen 
Jede Liegenschafts- resp. Hoheitsgrenzgeometrie ist durch Grenzpunkte definiert. Lagefixpunkte der 
Kategorie 3 können ausnahmsweise die Eigenschaft als Grenzpunkt resp. Hoheitsgrenzpunkt 
übernehmen. Diese Definition ist zurückhaltend zu nutzen. 

Abbildung 1: Beziehung zu weiteren Daten  
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https://www.cadastre-manual.admin.ch/de/handbuch-amtliche-vermessung
https://www.cadastre-manual.admin.ch/de/handbuch-amtliche-vermessung


 

Dokumentation «Minimales Geodatenmodell der amtlichen Vermessung:  
Fixpunkte amtliche Vermessung Kategorie 3» 6/22 

1.4. Links 
Der beschriebene Datensatz ist auch im Metadatenkatalog geocat.ch dokumentiert. Das textuelle 
konzeptionelle Datenmodell ist als INTERLIS-Datei in der Datenmodell-Ablage der 
Bundesgeodateninfrastruktur publiziert. 



 

Dokumentation «Minimales Geodatenmodell der amtlichen Vermessung:  
Fixpunkte amtliche Vermessung Kategorie 3» 7/22 

2. Grundlagen für die Modellierung 

2.1. Bestehende Informationen 
Gestützt auf die gültigen Rechtserlasse, welche die amtliche Vermessung betreffen, werden 
Vorschriften zum Vollzug der amtlichen Vermessung und zur Publikation erlassen.  

 Die fachgesetzlichen Anforderungen, welche die Modellierung des Geodatensatzes näher regeln, sind 
im Handbuch «Amtliche Vermessung» für Fachleute abschliessend aufgeführt:  
https://www.cadastre-manual.admin.ch. 

2.2. Technische Rahmenbedingungen 
Dieses minimale Geodatenmodell verwendet die Basismodule des Bundes CHBase, welche 
allgemeine, anwendungsübergreifende Aspekte definieren. Es ist Bestandteil der Daten der amtlichen 
Vermessung. 

Das minimale Geodatenmodell «Fixpunkte amtliche Vermessung Kategorie 3» dient folgenden 
Zwecken: 

- Gewinnung von Geoinformationen für Behörden des Bundes, der Kantone, der Gemeinden, der 
Wirtschaft, der Wissenschaft und Dritten, 

- Darstellung der Fixpunkte in der amtlichen Vermessung, 
- vollständig nachvollziehbare Änderung der Daten, 
- Historisierung der Daten der amtlichen Vermessung, 
- Vereinfachung des Datenaustausches, 
- Erstellung und Unterhalt der amtlichen Vermessung. 

Dazu muss das minimale Geodatenmodell folgende Anforderungen erfüllen: 

- Die Fixpunkte der amtlichen Vermessung Kategorie 3 müssen in geografischem Bezug zu den 
übrigen Daten der amtlichen Vermessung stehen. 

- Aus den Daten müssen die rechtlich vorgegebenen amtlichen Produkte und Auszüge erstellt 
werden können. 

- Die Objekte der Daten sind über eineindeutige, stabile Objektidentifikatoren identifizierbar. 
- Änderungen sind jederzeit vollständig nachvollziehbar. Jeder Datensatz steht in Bezug zu einem 

Datensatz in der Nachführungstabelle. 
- Aufgrund der Daten der Fixpunkte der amtlichen Vermessung Kategorie 3 sind der Unterhalt und 

die Nachführung dieser Fixpunkte sicherzustellen. 
- Die Daten der Fixpunkte der amtlichen Vermessung der Kategorie 3 unterstützen die Beurteilung 

des Zustandes dieser Fixpunkte auf dem Feld. 
- Die Daten der Fixpunkte der amtlichen Vermessung der Kategorie 3 unterstützen die Erbringung 

des Nachweises, dass Fix-, Grenz- und Detailpunkte die vorgegebenen Qualitätsanforderungen 
erfüllen. 

https://www.cadastre-manual.admin.ch/


 

Dokumentation «Minimales Geodatenmodell der amtlichen Vermessung:  
Fixpunkte amtliche Vermessung Kategorie 3» 8/22 

3. Modellbeschreibung 

3.1. Semantikbeschreibung 
Der Fachwortschatz der amtlichen Vermessung ist in TERMDAT, der Terminologie-Datenbank der 
Bundesverwaltung (https://www.termdat.ch), abrufbar. Das Schwergewicht liegt auf der Terminologie 
des Bundesrechts. 

3.2. Eindeutiger Objektidentifikator 
Die Objekte der Daten «Fixpunkte amtliche Vermessung» sind durch einen Universally Unique 
Identifier (UUID) eineindeutig identifizierbar. 

3.3. Fachlicher Objektidentifikator 
Die fachliche Identifizierung der Fixpunkte der amtlichen Vermessung der Kategorie 3 erfolgt über die 
Kombination NBIdent / Punktnummer. Es ist daher wichtig, dass die Punktnummern der Fixpunkte der 
amtlichen Vermessung der Kategorie 3 eineindeutig sind. Die Kantone regeln und stellen sicher, dass 
die Punktnummern innerhalb der zu verwaltenden Einheit eineindeutig sind. 

3.4. Benutzerschlüssel 
Für die Lage- wie auch die Höhenfixpunkte setzt sich der Benutzerschlüssel aus den Attributen 
«NBIdent» und «Nummer» zusammen. 

https://www.termdat.ch/
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4. Modellstruktur: konzeptionelles Datenmodell 

4.1. Themen des Modells 
Die Objekte «Fixpunkte amtliche Vermessung Kategorie 3» umfassen Sachdaten und 
Punktgeometrien. Jeder Fixpunkt der Kategorie 3 ist über die Kombination NBIdent / Punktnummer 
eineindeutig identifizierbar. Neben den Punktnummern, Koordinaten und Höhen werden die 
Qualitätsangaben zu den Fixpunkten verwaltet. 

Tabelle 1: Inhalt der Objekte «Fixpunkte amtliche Vermessung Kategorie 3» (LFP3 und Hilfsfixpunkte sowie 
HFP3) 

LFP3 

Jedes Objekt ist gemäss Kapitel 3.2 Eindeutiger Objektidentifikator 
eineindeutig identifizierbar. Die Lagefixpunkte unterscheiden sich in 
Kategorien: 
- Lagefixpunkte Kategorie 3 (LFP3) und 
- Hilfsfixpunkte. 

Die Lagefixpunkte LFP3 sind durch dauerhafte Materialisierung auf dem Feld 
gekennzeichnet. Die Vermarkungsart «unversichert» ist ausschliesslich für 
Hilfsfixpunkte zulässig. 

Die Erfassung und Verwaltung von Höhen für Lagefixpunkte LFP3 und 
Hilfsfixpunkte ist optional. 

HFP3 
Jedes Objekt ist gemäss Kapitel 3.2 Eindeutiger Objektidentifikator 
eineindeutig identifizierbar. 
Die Erfassung und Verwaltung von Koordinaten und Höhen ist obligatorisch. 

4.2. UML-Klassendiagramm 
Es ist nicht zweckmässig, die Fixpunkte der amtlichen Vermessung der Kategorie 3 in einem UML-
Klassendiagramm darzustellen. Die Daten der Lagefixpunkte LFP3 resp. Hilfsfixpunkte werden in einer 
einzigen Klasse abgebildet, die Höhenfixpunkte HFP3 in einer anderen Klasse. 

4.3. Objektkatalog 

4.3.1. Wertebereiche (WB) 

Tabelle 2: Wertebereich des Attributs «LFPArt» 

Wert Beschreibung 

LFP3 Lagefixpunkt Kategorie 3. 

Hilfsfixpunkt Lage-Hilfsfixpunkt. 
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Tabelle 3: Wertebereich des Attributs «Schutzart» 

Wert Beschreibung 

keinSchutz Der Fixpunkt ist nicht geschützt. 

Schacht Der Fixpunkt ist durch einen Schacht geschützt. 

ueberdeckt Der Fixpunkt ist zugedeckt und befindet sich unterhalb des Terrains. 

Tabelle 4: Wertebereich des Attributs «Grenzpunktfunktion» 

Wert Beschreibung 

keine Der Fixpunkt übernimmt keine Funktion als Grenzpunkt. 

Grenzpunkt Der Fixpunkt übernimmt zusätzlich die Funktion als Grenzpunkt. 

Hoheitsgrenzpunkt Der Fixpunkt übernimmt zusätzlich die Funktion als Grenzpunkt und 
Hoheitsgrenzpunkt. 
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4.3.2. Klassen und Attribute 

Tabelle 5: Attribute der Klasse «LFP3» (Kardinalität: 1= obligatorisch / 0..1 = optional) 

Attributname Kardinalität Datentyp Definition Anforderungen 

NBIdent 1 Text*12 Teil des Benutzerschlüssels.  

Nummer 1 Text*12 Punktnummer.  

LFPArt 1 WB LFPArt Art des Fixpunktes.  

Geometrie 1 Coord2 Lagekoordinaten des Fixpunktes 
LFP3 resp. Hilfsfixpunktes. 

Gemäss Datenmodell «GeometryCHLV95_V2» aus dem Model 
Repository «CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

Hoehengeometrie 0..1 -200.000 .. 5000.000 Höhe des Fixpunktes LFP3 resp. 
Hilfsfixpunktes. 

Darf nicht 0.000 sein. 

Liegt die «Hoehengeometrie» vor, sind für die 
«Hoehengenauigkeit» und «IstHoehenzuverlaessig» Werte zu 
erfassen. 

Lagegenauigkeit 1 0.001 .. 7.000 Lagegenauigkeit des Fixpunktes 
LFP3 resp. Hilfsfixpunktes. 

 

IstLagezuverlaessig 1 BOOLEAN Lage des Fixpunktes LFP3 resp. 
Hilfsfixpunktes ist zuverlässig. 

Ist «TRUE», wenn die Lage des Fixpunktes LFP3 resp. 
Hilfsfixpunktes zuverlässig erfasst wurde. 

Ist «FALSE», wenn die Lage des Fixpunktes LFP3 resp. 
Hilfsfixpunktes unzuverlässig bestimmt wurde. 

Hoehengenauigkeit 0..1 0.001 .. 7.000 Höhengenauigkeit des Fixpunktes 
LFP3 resp. Hilfsfixpunktes. 

Sofern eine «Hoehengeometrie» für den Fixpunkt LFP3 resp. 
Hilfsfixpunkt erfasst wurde, ist obligatorisch ein Wert für das 
Attribut «Hoehengenauigkeit» zu erfassen. Wenn keine 
«Hoehengeometrie» erfasst wurde, darf keine 
«Hoehengenauigkeit» erfasst werden. 
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Attributname Kardinalität Datentyp Definition Anforderungen 

IstHoehenzuverlaessig 0..1 BOOLEAN Die Höhe des Fixpunktes LFP3 resp. 
Hilfsfixpunktes ist zuverlässig. 

Sofern eine «Hoehengeometrie» für den Fixpunkt LFP3 resp. 
Hilfsfixpunkt erfasst wurde, ist obligatorisch ein Wert für das 
Attribut «IstHoehenzuverlaessig» zu erfassen. Wenn keine 
«Hoehengeometrie» erfasst wurde, darf kein Wert für 
«IstHoehenzuverlaessig» erfasst werden. 

Punktzeichen 1 WB Versicherungsart Versicherungsart des Fixpunktes 
(gemäss Dokument 
«Modellierungsgrundsätze: 
Geodatenmodell der amtlichen 
Vermessung DMAV»).  

Der Attributwert «unversichert» ist nur für Hilfsfixpunkte 
zulässig. 

Schutzart 0..1 WB Schutzart Durch welche Massnahmen ist der 
Fixpunkt LFP3 resp. Hilfsfixpunkt 
geschützt. 

 

Grenzpunktfunktion 1 WB 
Grenzpunktfunktion 

Der Hilfsfixpunkt übernimmt die 
Funktion als Grenzpunkt.  

Fixpunkte LFP3 übernehmen in 
auserlesenen Fällen die Funktion als 
Grenz- oder Hoheitsgrenzpunkt. 

 

IstHoheitsgrenzsteinAlt 0..1 BOOLEAN Handelt es sich um einen alten, 
historischen Hoheitsgrenzstein? 

Nur zu erfassen, wenn im Attribut «Grenzpunktfunktion» die 
Werte «Grenzpunkt» oder «Hoheitsgrenzpunkt» erfasst sind. 

Ist «TRUE», wenn es sich um einen alten, historischen 
Grenzpunkt handelt. 
Ist «FALSE», wenn es sich um keinen alten, historischen 
Grenzpunkt handelt. 

AktiverUnterhalt 1 BOOLEAN Art des Unterhalts des Fixpunktes 
LFP3. 

Nur Fixpunkte LFP3 können aktiv unterhalten werden. 

Ist «TRUE», wenn der Fixpunkt LFP3 aktiv unterhalten wird. 
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Attributname Kardinalität Datentyp Definition Anforderungen 

Ist «FALSE», wenn der Fixpunkt nicht unterhalten wird. 

Hilfsfixpunkte werden nicht unterhalten. 

SymbolOri 0..1 0.0 .. 399.9 Ausrichtung des Symbols des 
Fixpunktes LFP3 resp. 
Hilfsfixpunktes für die Darstellung auf 
analogen und digitalen Auszügen. 

Defaultwert «0.0». 

Textposition 0..1 Struktur Textposition Textposition der Nummer gemäss 
Dokument 
«Modellierungsgrundsätze: 
Geodatenmodell der amtlichen 
Vermessung DMAV». 

Strukturiertes Attribut gemäss Dokument 
«Modellierungsgrundsätze: Geodatenmodell der amtlichen 
Vermessung DMAV». 

Tabelle 6: Attribute der Klasse «HFP3» (Kardinalität: 1= obligatorisch / 0..1 = optional) 

Attributname Kardinalität Datentyp Definition Anforderungen 

NBIdent 1 Text*12 Teil des Benutzerschlüssels.  

Nummer 1 Text*12 Punktnummer.  

Geometrie 1 Coord2 Lagekoordinate des Fixpunktes 
HFP3. 

Gemäss Datenmodell «GeometryCHLV95_V2» aus 
dem Model Repository 
«CHBase_Part1_GEOMETRY_V2.ili». 

Hoehengeometrie 1 -200.000 .. 5000.000 Höhe des Fixpunktes HFP3. Darf nicht 0.000 sein. 

Lagegenauigkeit 1 0.001 .. 7.000 Lagegenauigkeit des 
Fixpunktes HFP3. 

 

IstLagezuverlaessig 1 BOOLEAN Lage des Fixpunktes HFP3 ist 
zuverlässig. 

Ist «TRUE», wenn die Lage des Fixpunktes HFP3 
zuverlässig erfasst wurde. 



 

Dokumentation «Minimales Geodatenmodell der amtlichen Vermessung:  
Fixpunkte amtliche Vermessung Kategorie 3» 14/22 

Attributname Kardinalität Datentyp Definition Anforderungen 

Ist «FALSE», wenn die Lage des Fixpunktes HFP3 
unzuverlässig bestimmt wurde. 

Hoehengenauigkeit 1 0.001 .. 7.000 Höhengenauigkeit des 
Fixpunktes HFP3. 

 

IstHoehenzuverlaessig 1 BOOLEAN Die Höhe des Fixpunktes HFP3 
ist zuverlässig. 

Ist «TRUE», wenn die Lage des Fixpunktes HFP3 
zuverlässig erfasst wurde. 

Ist «FALSE», wenn die Lage des Fixpunktes HFP3 
unzuverlässig bestimmt wurde. 

Textposition 0..1 Struktur Textposition Textposition der Nummer 
gemäss Dokument 
«Modellierungsgrundsätze: 
Geodatenmodell der amtlichen 
Vermessung DMAV». 

Strukturiertes Attribut gemäss Dokument 
«Modellierungsgrundsätze: Geodatenmodell der 
amtlichen Vermessung DMAV». 
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5. Nachführung 

Die «Fixpunkte amtliche Vermessung Kategorie 3» haben keine Rechtswirkung und werden nicht als 
projektierte Elemente erfasst. Sie unterliegen somit dem Nachführungskonzept einer einfachen 
Bestandesänderung. 

Das Nachführungskonzept der Fixpunkte der amtlichen Vermessung ist im Dokument 
«Modellierungsgrundsätze: Geodatenmodell der amtlichen Vermessung DMAV» beschrieben. 
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6. Darstellungsmodell 
Tabelle 7: Darstellung der Objekte der Klasse «LFP3» 

Bezeichnung Bedingung Symbol Beschreibung im Massstab 1:1’000 

LFP3 als 
Hoheitsgrenzpunkt  
Stein oder Kunststoffzeichen 

«LFPArt» = LFP3 

«Grenzpunktfunktion» = Hoheitsgrenzpunkt 

«Punktzeichen» = {Stein, Kunststoffzeichen} 
T Cadastra Symbol (T) 

Innendurchmesser 1.4 mm 
Mittedurchmesser 2.4 mm 
Aussendurchmesser 3.4 mm 

Strichart ausgezogen  
Strichstärke 0.2 mm 

Farbe RGB: 0,0,0 

LFP3 als 
Hoheitsgrenzpunkt  
Bolzen 

«LFPArt» = LFP3 

«Grenzpunktfunktion» = Hoheitsgrenzpunkt 

«Punktzeichen» = Bolzen 
U Cadastra Symbol (U) 

Innendurchmesser 1.0 mm 
Mittedurchmesser 2.4 mm 
Aussendurchmesser 3.4 mm 

Strichart ausgezogen 
Strichstärke 0.2 mm 

Farbe RGB: 0,0,0 

LFP3 als 
Hoheitsgrenzpunkt  
Rohr oder Pfahl 

«LFPArt» = LFP3 

«Grenzpunktfunktion» = Hoheitsgrenzpunkt 

«Punktzeichen» = {Rohr, Pfahl} 
V Cadastra Symbol (V) 

Innendurchmesser 0.8 mm 
Mittedurchmesser 2.4 mm 
Aussendurchmesser 3.4 mm 

Strichart ausgezogen 
Strichstärke 0.2 mm 

Farbe RGB: 0,0,0 
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Bezeichnung Bedingung Symbol Beschreibung im Massstab 1:1’000 

LFP3 als 
Hoheitsgrenzpunkt  
Kreuz 

«LFPArt» = LFP3 

«Grenzpunktfunktion» = Hoheitsgrenzpunkt 

«Punktzeichen» = Kreuz 
W Cadastra Symbol (W) 

Innendurchmesser 0.8 mm 
Mittedurchmesser 2.4 mm 
Aussendurchmesser 3.4 mm 
Strichlänge 1.6 mm 

Strichart ausgezogen 
Strichstärke 0.2 mm 

Farbe RGB: 0,0,0 

Hilfsfixpunkt als 
Hoheitsgrenzpunkt  
Stein oder Kunststoffzeichen 

«LFPArt» = Hilfsfixpunkt 

«Grenzpunktfunktion» = Hoheitsgrenzpunkt 

«Punktzeichen» = {Stein, Kunststoffzeichen} 
P Cadastra Symbol (P) 

Innendurchmesser 1.4 mm 
Aussendurchmesser 3.4 mm 

Strichart ausgezogen  
Strichstärke 0.2 mm 

Farbe RGB: 0,0,0 

Hilfsfixpunkt als 
Hoheitsgrenzpunkt  
Bolzen 

«LFPArt» = Hilfsfixpunkt 

«Grenzpunktfunktion» = Hoheitsgrenzpunkt 

«Punktzeichen» = Bolzen 
Q Cadastra Symbol (Q) 

Innendurchmesser 1.0 mm 
Aussendurchmesser 3.4 mm 

Strichart ausgezogen 
Strichstärke 0.2 mm 

Farbe RGB: 0,0,0 
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Anhang A INTERLIS-Modelldatei 
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